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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.10.1934

Norm

AO §53 Abs6

EO §7 Abs2 Da

Rechtssatz

Wenn ein Gläubiger, dessen Forderung im Ausgleichsverfahren unbeachtet geblieben ist, auf Grund eines früheren

Exekutionstitels zur Hereinbringung der ganzen Forderung Exekution führen will, muß er durch ö;entliche oder

ö;entlich beglaubigte Urkunden nachweisen, daß seine Forderung nur aus dem Verschulden des Schuldners im

Ausgleiche unberücksichtigt geblieben ist.
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